
wenden, da durch sie wichtige Rechte der Bürger be
rührt werden. Auch sie muß noch mehr zum Mittel der 
Erziehung gemacht werden.

Die Rechtsanwaltschaft hat wichtige Funktionen in 
der Rechtsprechung zu erfüllen. Den Vorträgen und 
Schriftsätzen der Rechtsanwälte muß die notwendige 
Beachtung geschenkt werden. Dadurch werden auch die 
Rechtsanwälte zu noch verantwortungsvollerer Arbeit 
erzogen.

Die erzieherische Wirkung von Verhandlungen und 
Urteilen kann noch wesentlich verbessert werden. Es 
ist deshalb wichtig, daß alles getan wird, um die Würde 
des Gerichts zu wahren und die Unvoreingenommenheit 
des Richters zu unterstreichen. Der Richter hat darauf 
hinzuwirken, daß in den Plädoyers unsachliche Bemer
kungen unterbleiben. Im Strafurteil dürfen bei der 
Charakterisierung der Tat und des Angeklagten keine 
Übertreibungen enthalten sein. Es ist notwendig, erneut 
zu unterstreichen, daß die hohe Verantwortung des 
Richters ihre Grundlage hat in der Unabhängigkeit, in 
der er alle seine Entscheidungen fällt.

Es müssen noch bessere Methoden gefunden werden, 
um die Schöffen an der Kontrolle der Rechtsprechung 
der Gerichte, insbesondere im Hinblick auf die Wah
rung der Rechte der Bürger, zu beteiligen.

Auf propagandistischem Gebiet sind alle Möglich
keiten der Einflußnahme auf die Bevölkerung zu ver
vielfachen. Bei der Lösung dieser Fragen fallen den 
Schöffen besondere Aufgaben zu. Die verschiedenen 
Formen der Arbeit mit den Schöffen müssen dazu 
dienen, sie zu überzeugten Propagandisten des Rechts 
und der Gesetzlichkeit heranzubilden.

Aber auch durch Vorträge über Fragen des Rechts in 
den Abgeordnetenkabinetten und durch die Ständigen 
Kommissionen für Volkspolizei und Justiz können die 
Wirkungen der propagandistischen Arbeit der Justiz
organe erhöht werden. Bei der gesamten Tätigkeit auf 
propagandistischem Gebiet müssen die Gerichte eng mit 
den Ausschüssen der Nationalen Front Zusammen
arbeiten.

Die Pressearbeit muß sich sowohl durch die Behand
lung grundsätzlicher Rechtsfragen als auch durch eine 
bessere Berichterstattung über Straf- und Zivilprozesse 
auszeichnen. Die öffentliche Kritik an Urteilen ist in 
breitem Umfang zu organisieren. In der Pressearbeit 
müssen die zentralen und örtlichen Schwerpunkte der 
Kriminalität mehr beachtet werden, damit diese durch 
aufklärende und erzieherische Arbeit wirksamer ein
gedämmt werden können.

III
Richtige Anleitung und Kontrolle sichert die Einheit 

von Beschlußfassung und Durchführung, sichert die 
Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit in der 
Rechtsprechung und auf allen Arbeitsgebieten der 
Justiz und verhindert bürokratisches und herzloses Ver
halten der Justizfunktionäre gegenüber den Fragen, 
Beschwerden und Vorschlägen der Bürger.

Die bisherigen Diskussionen auf Arbeitsbesprechun
gen und die in der „Neuen Justiz“ zur Diskussion ge
stellten Vorschläge zur weiteren Verbesserung der 
operativen Arbeit haben in der weiteren Entwicklung 
noch nicht zu konkreten Ergebnissen geführt; es fehlte 
vor allem die aktive Mitarbeit der Justizfunktionäre 
der Bezirke. Den richtigen Weg zu finden zur entschei
denden Verbesserung von Inhalt und Form der Instruk
tion und Revision, ist Hauptaufgabe aller Funktionäre 
der Justiz, weil die Verbesserung der Kontrolle Vor
aussetzung ist für eine qualifizierte Anleitung der Ge
richte durch das Ministerium und die Justizverwal
tungsstellen.

Es gilt, nicht einfach mehr zu tun, nicht die Zahl 
der Instruktionen und Revisionen zu steigern, sondern 
den Inhalt der operativen Arbeit zu verbessern.

Die Instrukteure des Ministeriums müssen ihre 
Hauptaufgabe darin sehen, vor allem die Kraft der 
Instrukteure der Justizverwaltungsstellen zu entfalten, 
die Instrukteure der Justizverwaltungsstellen in ihrer 
Arbeit anzuleiten.

Die Anleitung und Kontrolle durch das Ministerium 
und die Justizverwaltungsstellen ist zu ergänzen durch 
eine verstärkte Kontrolle der Rechtsprechung durch 
die Richter und durch die Entwicklung der Kritik der

Schöffen an der Rechtsprechung. Die Organisierung 
und Entfaltung dieser Kritik von unten ist weitere 
Aufgabe des Instrukteurs.

Die verschiedenen Formen der Kontrolle der Recht
sprechung durch die Justizverwaltung sind zu verbin
den mit der Kontrolle der Rechtsprechung, wie sie 
durch die Rechtsmitteltätigkeit der Bezirksgerichte 
und des Obersten Gerichts ausgeübt wird.

Die Instrukteure aller Abteilungen des Ministeriums 
sollen mindestens einmal im Quartal die Instrukteure 
der entsprechenden Abteilungen der Justizverwal
tungsstellen bei der Revision eines Kreisgerichts an
leiten, indem sie sich an der Vorbereitung, Durchfüh
rung und Auswertung beteiligen. Dabei soll der In
strukteur des Ministeriums seine Aufmerksamkeit 
besonders auf bestimmte Gesichtpunkte lenken, die 
sich aus der Situation des Klassenkampfes und aus 
den besonderen Bedingungen im Kreis und Bezirk 
ergeben.

Bei den Instruktionen und Revisionen des Ministe
riums und der Justizverwaltungsstellen kommt es 
darauf an, nicht eine Fülle von Einzelfragen zu er
örtern, sondern in erster Linie das Verantwortungs
bewußtsein der Richter zu stärken, die Kontrolle über 
die Wahrung der Rechte der Bürger zu verbessern und 
sich ein Bild über die Rechtsprechung zu verschaffen.

Der Instrukteur soll vor allem prüfen, ob die Straf
politik des Gerichts richtig ist, ob die jeweils richtige 
Strafart gewählt und innerhalb der gewählten Strafart 
richtig differenziert wird. Ferner soll der Instrukteur 
auf einem bestimmten Arbeitsgebiet des Gerichts 
gründlich prüfen, ob die Rechte der Bürger gewahrt 
werden (z. B. in der Erledigung der Beschwerden, der 
Eheverfahren, bei der Verhandlung der Privatklage
sachen, beim Erlaß von Haftbefehlen, bei der Einhal
tung der Fristen, der Handhabung der bedingten Straf
aussetzung usw.). Der Instrukteur soll in seiner Eigen
schaft als politischer Berater auch mit dem Sekretär 
der Betriebsparteiorganisation des Gerichts die jewei
ligen Schwerpunkte der Justizarbeit besprechen.

Ein weiterer Schritt zur Verbesserung der operativen 
Arbeit ist die stärkere Heranziehung der Schöffen bei 
Revisionen, zur Schlußbesprechung und zur Vor
besprechung der Schlußbesprechung.

Neu entwickelte Formen der operativen Arbeit müs
sen schnell in einem größeren Kreise überprüft und 
verallgemeinert werden.

IV
Die notwendige weitere Verbesserung der Arbeit der 

Justiz hängt ab vom Zustand der Mitarbeiter im 
Justizapparat, insbesondere der Richter und Funktio
näre der Justizverwaltungen. Die Kader haben sich in 
den letzten fünf Jahren weiterentwickelt. Das findet 
seinen Ausdruck in der allgemeinen Verbesserung der 
Rechtsprechung und der justizpolitischen Arbeit. Viele 
sind in verantwortliche Funktionen hineingewachsen. 
Die große Mehrzahl von ihnen dient ehrlich der Sache 
der Arbeiter-und-Bauern-Macht.

Die neue Lage, die Perspektiven des neuen Fünf
jahrplans stellen größere Anforderungen an die Kader. 
Sie erfordert die Erziehung der Kader zu einem hohen 
Maß politischer Reife, zur Stärkung der persönlichen 
Verantwortlichkeit für die richterliche Entscheidung, 
zur richtigen Erkenntnis der Einheit von richterlicher 
Unabhängigkeit und Parteilichkeit und zu einem un
erschütterlichen Staats- und Rechtsbewußtsein. Erfor
derlich ist die Aneignung umfassender Rechtskennt
nisse im Straf- und Zivilrecht und deren Anwendung 
zur Festigung der Gesetzlichkeit, zur Förderung der 
ökonomischen Entwicklung und Wahrung der Rechte 
der Bürger.

Den Kadern muß bewußt sein, daß ihr eigenes Han
deln und Verhalten für die Einschätzung unseres Ar
beiter-und-Bauern-Staates in Westdeutschland und der 
ganzen Welt von großer Bedeutung ist.

Deshalb ist die Erziehung und die Qualifizierung 
der Kader das Kernstück der Kaderarbeit und ist nicht 
allein Aufgabe der Kaderabteilungen, sondern eine 
Hauptaufgabe der Leiter der Justizorgane vom Kreis
gericht bis zum Ministerium. Voraussetzung dafür ist 
die umfassende Kenntnis der Kader, die man nicht
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